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Rundschreiben Nr. 11-2025 

Bedarfe für Unterkunft und Heizung in der besonderen Wohnform ab dem 01. 
Januar 2026 nach § 42a Abs. 5 und 6 SGB XII 
Anlage 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit Rundschreiben 07-2025 haben wir Sie gebeten, die Angemessenheitsgrenzen der 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung für Ihren Zuständigkeitsbereich zu ermitteln und 
uns zu übermitteln.  

Anbei übersenden wir Ihnen nun die Liste der ermittelten Angemessenheitsgrenzen 
ab dem 01.01.2026. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Stadt Worms die Aufschlüsselung in anerkannte 
Bedarfe für Unterkunft und Heizung fehlt. Wir reichen die Aufschlüsselung nach, 
sobald uns diese vorliegt.  

Bitte leiten Sie die Liste auch an die Leistungserbringer der besonderen Wohnform in 
Ihrem Zuständigkeitsbereich weiter. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Anja Freytag 
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